
Privat und vertraulich

26. November 2025 I Dr. Julia Wulff, Dr. Christian Ertel

Praxisdialog / Q&A

EnWG-/BauGB-Novelle

Privilegierung für Batteriespeicher 

(und mehr)



Verfahrenslauf

„Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich“

➢ Vorgang: Deutscher Bundestag - Schutz der Verbraucher vor Strompreisschwankungen beschlossen

▪ 11. September 2025: Erste Lesung im Bundestag

✓ gemeinsam mit weiteren EnWG-Änderungen sowie Umsetzung der RED III in den Bereichen Windenergie 

Offshore/Energieleitungen

▪ 11. November 2025: Änderungsantrag der CDU/CSU- und SPD-Fraktion, die nun auch Einführung einer eigenständigen 

Außenbereichsprivilegierung für Batteriespeicher vorsieht

▪ 12. November 2025: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie

▪ 13. November 2025: Zweite und dritte Lesung im Bundestag

✓ Novelle wird in der Ausschussfassung beschlossen

▪ 21. November 2025: Der Bundesrat ruft den Vermittlungsausschuss nicht an.

▪ Ausfertigung, Verkündung im BGBl. und Inkrafttreten: ausstehend.
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw46-de-energiewirtschaftsrecht-1125858
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Außenbereichsprivilegierung
Ausgangslage



Ausschuss-Empfehlungen Bundesrat
zur BauGB-Novelle 2024, Stand: 09.10.2024
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Außenbereichsprivilegierung
Neuregelung
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➢ Werden nun alle Vorhaben „einfach so“ genehmigt?

Überragendes öffentliches Interesse
Ausgangslage



7
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Überragendes öffentliches Interesse
Ausgangslage
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Überragendes öffentliches Interesse
Neuregelung

✓ Gleichlauf zu § 2 EEG (Abwägungsvorrang bislang einzigartig, während 

überragendes öffentliches Interesse zahlreichen Projekten zugestanden wird)

✓ Durchsetzungskraft in der Praxis bislang hoch, z.B.

✓ im Rahmen der Abwägung nach § 35 Abs. 1 BauGB (OVG NRW, Urteil vom 16.05.2023, 

Az. 7 D 423/21.AK),

✓ im Rahmen der Abwägung nach § 15 Abs. 5 BNatSchG (OVG NRW, Urteil vom 

27.10.2022, Az. 22 D 243/21.AK und VGH BW, Beschluss vom 10.11.2022, Az. 10 S 

1312/22),

✓ im Rahmen der Abwägung nach § 67 BNatSchG (OVG NRW, Urteil vom 29.11.2022, Az. 

22 A 1184/18 und VGH BW, Urteil vom 12.10.2022, Az. 10 S 2903/21).



Sonstige Neuregelungen der EnWG-
Novelle für BESS
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Netzanschluss 
Unterschiedliche Verfahrensarten 

Vorschriften für den Netzanschluss

KraftNAV EEGEnWG

§ 17 EnWG:

▪ Allgemeine Vorschrift für den Netzanschluss 

▪ § 17 EnWG fungiert als Auffangtatbestand 

soweit es keine speziellere Regelung gibt

▪ Gilt für

▪ gleich- oder nachgelagerte Elektrizitäts- und 

Gasversorgungsnetze sowie -leitungen,

▪ Ladepunkte für Elektromobile

▪ Erzeugungs- und Gasspeicheranlagen

▪ Anlagen zur Speicherung elekt. Energie

§ 1 KraftNAV:

▪ Die Verordnung regelt Bedingungen für den 

Netzanschluss von:

▪ Anlagen zur Erzeugung von elektrischer 

Energie (Erzeugungsanlagen)

▪ mit einer Nennleistung ab 100 Megawatt

▪ an Elektrizitätsversorgungsnetze mit einer 

Spannung von mindestens 110 Kilovolt

§ 8 EEG:

▪ Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren Energien und aus 

Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle 

an ihr Netz anschließen

§ 3 Nr. 1 EEG:

▪ Als Anlage gelten auch Einrichtungen, die 

zwischengespeicherte Energie, die 

ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder 

Grubengas stammt, aufnehmen und in 

elektrische Energie umwandeln
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Netzanschluss
KraftNAV bei BESS

1 Forderung des Bundesrates

Forderung wurde nicht angenommen. 

Aktuelle Entwicklungen

FAQ der BNetzA Positionspapier der

Übertragungsnetz-

betreiber

▪ Keine KraftNAV für BESS + Abschaffung von 

„first come, first served“ 

▪ Turnusmäßig (z. B. alle zehn Monate) 

Gesamtbewertung aller Netzanschlussanträge

▪ Die für BESS insgesamt zu vergebende 

Kapazität soll gedeckelt werden

▪ Verpflichtung für BESS zu flexiblen und zeitlich 

unbefristeten Netzanschlussvereinbarungen

▪ Förderung von Pooling v. Schaltfeldern

▪ Gebühren für Netzanschlussanträge



Gemeinsame Infrastrukturnutzung 
Kundenanlage 
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Entscheidung des EuGH (v. 28.11.2024 – C-293/23)

▪ Ein Verteilernetz ist ein Netz, das zur Weiterleitung von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung dient, die zum Verkauf an 

Großhändler und Endkunden bestimmt ist. 

▪ Weder der Umstand, dass ein solches Netz von einem privaten Rechtsträger betrieben wird und an dieses eine begrenzte Zahl von Erzeugungs-

und Verbrauchseinheiten angeschlossen ist, noch seine Größe oder sein Stromverbrauch sind maßgeblich. 

▪ Wegen der Gefahr einer Beeinträchtigung der Richtlinie (EU) 2019/944 dürfen die Mitgliedstaaten zur Definition des Begriffs „Verteilernetz“ 

neben der Spannungsebene und der Kategorie von Kunden, an die die Elektrizität weitergeleitet wird, keine zusätzlichen Kriterien heranziehen. 

Daraus folgt, dass die Mitgliedstaaten nicht davon ausgehen dürfen, dass eine bestimmte Art von Netz vom Begriff „Verteilernetz“ im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2019/944 auszunehmen ist.

Bisherige Rechtslage

Kundenanlage

(keine Regulierung)

Verteilernetz 

(volle Regulierung)

Geschl. Verteilernetz 

(eing. Regulierung)

Gemeinsame Infrastrukturnutzung – EuGH-Entscheidung



Gemeinsame Infrastrukturnutzung 
Kundenanlage 
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BESS  
Netzentgelte  
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Aktuelle Entwicklungen


	II. Rechtliche Rahmenbedingungen
	Folie 1: EnWG-/BauGB-Novelle Privilegierung für Batteriespeicher (und mehr)
	Folie 2: Verfahrenslauf
	Folie 3: Außenbereichsprivilegierung Ausgangslage
	Folie 4: Ausschuss-Empfehlungen Bundesrat zur BauGB-Novelle 2024, Stand: 09.10.2024
	Folie 5: Außenbereichsprivilegierung Neuregelung
	Folie 6: Überragendes öffentliches Interesse Ausgangslage
	Folie 7: Überragendes öffentliches Interesse Ausgangslage
	Folie 8: Überragendes öffentliches Interesse Neuregelung
	Folie 9: Sonstige Neuregelungen der EnWG-Novelle für BESS
	Folie 10: Netzanschluss  Unterschiedliche Verfahrensarten 
	Folie 11: Netzanschluss  KraftNAV bei BESS
	Folie 12: Gemeinsame Infrastrukturnutzung  Kundenanlage 
	Folie 13: Gemeinsame Infrastrukturnutzung  Kundenanlage 
	Folie 14: BESS   Netzentgelte  


